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Betreff:

Umsetzung des „Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul Konvention)“
- Antrag der Fraktion Linke&Piraten vom 16.10.2019  

Antragstext:

2011 hat Deutschland in Istanbul die Europarats-Konvention „Übereinkommen des Europarats zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (im Sprachgebrauch 
„Istanbul Konvention“ genannt) unterzeichnet.
Ratifiziert wurde diese von der Bundesregierung im Oktober 2017. Am 1. Februar 2018 ist die 
Istanbul-Konvention in Kraft getreten. Sie ist in den Kommunen umzusetzen. 
In Bezug auf Prävention, Intervention, finanzieller und personeller Ausstattung von Schutzhäusern 
und Hilfsangeboten, Opferschutz, Einbindung der Zivilgesellschaft, Weiterbildung, Dokumentation, 
Monitoring u.v.m. enthält die Konvention auch Maßnahmen, die verpflichtend umzusetzen sind. 

Der Ausschuss wolle beschließen:

Der Magistrat möge zu folgenden Fragen berichten:

Welche Maßnahmen, die laut der Istanbul Konvention von den Kommunen um zu setzen sind, sind 
in der Landeshauptstadt Wiesbaden bereits erfolgt?

Welche werden davon durch die Landeshauptstadt Wiesbaden (auch finanziell) direkt unterstützt?

Sind die finanziellen Mittel für diese Maßnahmen auch in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen 
worden? Wenn ja, mit welchen Beträgen?

Welche Maßnahmen werden vom Land Hessen im Hinblick auf die Istanbul Konvention gefördert?

Der Magistrat möge diese Fragen vor den Haushaltsberatungen im Haupt- und Finanzausschuss 
am 5. und 6.November 2019 beantworten.

Wiesbaden, 16.10.2019

gez. Mechthilde Coigné f.d.R. Evelyn Zell
Stadtverordnete Fraktionsassistentin


